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	S p i e l o r d n u n g
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	der Betriebssportvereinigung Tischtennis in Krefeld
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Die Betriebssportvereinigung ist ein Zusammenschluss Krefelder Firmen,
	
	

	Behörden, Institutionen und Interessenvereinigungen, deren Angehörige in 
	
	

	ihrer Freizeit als Hobby Tischtennis spielen. Der Einsatz von Vereins-
	
	

	spielern ist gestattet.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Die Betriebssportvereinigung Tischtennis in Krefeld - BSV -  wird vom Vorstand
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	geleitet. Dieser besteht zur Zeit aus dem Spielleiter und drei gleichberechtigten Stellvertretern.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Der Vorstand wird von den Mannschaftsführern gewählt oder abgewählt.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Jede gemeldete Mannschaft und die Mitglieder des Vorstandes haben je eine
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stimme. Vertretung für mehrere Mannschaften ist nicht möglich.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bei Stimmengleichheit kann der Vorsitzende entscheiden.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Der Vorstand: Vorsitzender Helmut van Berkel, Nelkenstr. 28, 47906 Kempen,
verantwortlich für Erstellung Spielplan, Bearbeitung Homepage, 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stellvertreter:  Hartmut Haid, (TTF Nord),  Stresemannstr. 45, 47803 Krefeld
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Organisation und Durchführung Abschlussfest)
( 02151 / 750515, Email: hartmuthaid@freenet.de	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stellvertreter: Peter Brockers (SWK 2), Hubertusstr. 225, 47798 Krefeld
(Organisation und Durchführung Abschlussturniere)
 02151 / 732017 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stellvertreter: Olaf Schmied, (TTF Nord)
(Finanzen)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pro Spieler ist eine Startgebühr von 18 € bis spätestens zum 01. Oktober auf 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Namen und Kto.-Nr. des aktuellen Kassierers (wird durch Schreiben des Vorstandes 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bekanntgegeben) zu zahlen. Die Zahlung berechtigt zur Teilnahme am Spielbetrieb
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	einschließlich Abschlussturnieren.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wird die Startgebühr nicht rechtzeitig gezahlt, gelten die bis zum Zahlungseingang 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	durchgeführten Spiele als verloren.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	In Ausnahmefällen kann der Betrag auf Antrag höchstens für 4 Wochen gestundet
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	werden. Hierüber entscheidet das für die Finanzen zuständige Vorstandsmitglied.
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	4.
	Ziel soll es sein, möglichst alle Hobbyspieler einsetzen zu können. Wenn einer Mann-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	schaft nicht genügend Spieler zur Verfügung stehen (Krankheit, Urlaub, Sonstiges)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	gibt es die Möglichkeit, Spieler aus anderen Mannschaften auszuleihen.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bis auf die vom Vorstand ausgenommenen Spieler können alle in der Spielzeit gemel-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	deten Spieler ausgeliehen werden. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ein Spieler darf für eine andere Mannschaft nur 3 mal in einer Spielzeit ausgeliehen
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	werden.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dabei ist darauf zu achten, daß Spieler, die in ihrer Mannschaft an 1 oder 2 gemeldet
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sind, auch bei der ausleihenden Mannschaft nur an 1 oder 2 einsetzbar sind
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Der Vorstand kann besonders starke Spieler von der Regelung ausschließen.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pro Spiel können bis 8 verschiedene Spieler eingesetzt werden, jeweils 4 im Einzel 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	und 4 im Doppel.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	In der Regel gilt bei Fehlverhalten das gesamte Spiel als verloren. Der Vorstand
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kann aber auch eine andere Entscheidung wie z.B. eine Spielwiederholung treffen.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Die Entscheidung trifft der Vorstand im Einzelfall, wenn der Mannschaftsführer 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	einer der beteiligten Mannschaften oder der Vorstand gegen die Wertung des  Spieles 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	beim Spielleiter innerhalb einer Woche nach Beendigung des Spieles Einspruch einlegt.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Nachmeldungen sind möglich. Der nachgemeldete Spieler kann eingesetzt werden,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sobald dem Mannschaftsführer die schriftliche Zustimmung des Spielleiters vorliegt
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	und die volle Startgebühr gezahlt wurde.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Der Vorstand kann die Nachmeldung von Spielern ablehnen.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Die Spiele werden wie folgt gewertet:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Die siegreiche Mannschaft erhält 2:0 Punkte, der Verlierer 0:2 Punkte.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bei einem Unentschieden bekommt jede Mannschaft 1:1 Punkte.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Die Rangfolge in der wöchentlich zu erstellenden Tabelle wird wie folgt ermittelt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Anzahl der Punkte
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Differenz der Spiele
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- bei Punkte- und  Spieledifferenz-Gleichstand zwischen 2 Mannschaften 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   entscheidet der Vergleich der zwischen den beiden Mannschaften erzielten
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   Ergebnisse.
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	9.
	Die Saison beginnt im September / Oktober.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vor Beginn der Saison wird in der Mannschaftsführerbesprechung entschieden, ob
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	in Hin- und Rückrunde, in einer 3er Runde oder in doppelter Hin- und Rückrunde
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	gespielt wird.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ist eine Mannschaft nicht bis 30 Minuten nach der angesetzten Uhrzeit angetreten,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	so gilt das Spiel als verloren.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ist ein Spieler nicht bis 30 Minuten nach der angesetzten Uhrzeit angetreten, kann
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	der Spielführer der gegnerischen Mannschaft einen späteren Einsatz ablehnen.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Allen Mannschaften wird ein verbindlicher Spielplan vor der Saison zugeschickt.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Die Spiele sollen in der angegebenen Woche ausgetragen werden. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bei Einigung ist eine Spielverlegung möglich. Besteht keine Einigung, muss das Spiel
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	zum angesetzten Termin durchgeführt werden.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Verlegungen müssen dem zuständigen Vorstand mitgeteilt werden und zwar bis
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	spätestens 2 Stunden vor dem angesetzten Spieltermin, möglichst vorher und mit
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dem neuen Termin.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Werden Spiele innerhalb der Spielwoche verlegt, kann auf die Mitteilung verzichtet 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	werden.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Die Nachholspiele sind möglichst in der dafür vorgesehenen Woche auszutragen.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Spiele zwischen den Mannschaften einer Firma sollen jeweils in der 1. Woche
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	jeder Spielrunde ausgetragen werden. Verlegungen können nur vorgezogen werden.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Es können wetterbedingte Umstände eintreffen, die kurzfristig eine Spielverlegung
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	notwendig machen (Blitzeis, Sturmwarnung u. dgl.). Kann man sich nicht über den
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ausweichtermin einigen, muss der Vorstand um Vermittlung gebeten werden.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Da im Spielplan der Spielort und der Spielbeginn angegeben sind, müssen keine 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	gesonderten Einladungen erfolgen.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Die Spielberichte sollten möglichst 1 Tag nach dem Spiel dem Spielleiter zugemailt
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	werden, spätestens am Montag der nächsten Woche.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Grundsätzlich gilt für eventuelle Punkte, die nicht in der Spielordnung aufgeführt sind,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dass der Vorstand durch Mehrheitsbeschluss eine Entscheidung trifft, die auch nicht
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	angefochten werden kann und somit endgültig ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	die Stimme des Vorsitzenden.
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	13.
	Nach Abschluss der Saison werden Einzel- und Doppelmeisterschaften durchgeführt.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Bei den Einzelturnieren wird in zwei Gruppen gespielt
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Es spielen die starken Spieler und die schwächeren Spieler in 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	   getrennten Gruppen.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Die ganz starken Spieler (durchgestrichen) dürfen nicht mitspielen.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Die starken Spieler dürfen nur in der starken Gruppe antreten.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Die nicht so starken Spieler dürfen in beiden Gruppen mitspielen.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Beim Doppelturnier können alle spielen, die innerhalb der Saison eingesetzt wurden.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Nach Abschluss der Saison findet ein Abschlussfest mit Siegerehrung statt.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Eintritt wird für das Abschlussfest nicht erhoben (auch nicht für Gäste, die sehr
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	willkommen sind), jedoch muss für das Essen ein vorher festgesetzter Betrag gezahlt
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	werden.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bei diesem Fest werden die erfolgreichen Mannschaften und anwesenden Spieler
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	in den Einzel- und Doppelmeisterschaften geehrt.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Die erhaltenen Wanderpokale in den Mannschafts- und in den Turnierwettbewerben
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sind zu den Abschlussturnieren mitzubringen und zurückzugeben.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Tritt eine Firma oder Spielvereinigung mit einer derart starken Mannschaft an, dass
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	für die Hobbyspieler derartige Spiele uninteressant werden, kann der Vorstand
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	einzelne Mannschaften oder Spieler vom Spielbetrieb ausschließen oder diese 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mannschaften außer Konkurrenz mitspielen lassen. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Auch während der Saison kann der Vorstand Spieler vom Spielbetrieb ausschließen.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Es wird ausschließlich mit Kunststoffbällen gespielt. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Die Spielordnung wurde von den Mannschaftsführern in der Mannschaftsführerbe-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sprechung am 25.06.1996 beschlossen. Zuletzt geändert durch Beschluss in der
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mannschaftsführerbesprechung am 25.08.2016. Am 24.08.2018 angepasst durch den
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vorsitzenden, aufgrund der beschlossenen Tagesordnungspunkte der Mannschafts-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	führerbesprechung vom 23.08.2018.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Die vorliegende Spielordnung wurde vom Vorsitzenden in einigen Punkten angepasst.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




